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Merkblatt 
zu weiteren benötigten Unterlagen zum Antrag auf 
Erteilung einer Erlaubnis zum Betreiben einer 
Wettvermittlungsstelle für Sportwetten gemäß 
§ 8 Abs. 1 Satz 2 Hessisches Glücksspielgesetz  

Neben dem Antragsformular sind vom Antragsteller (Sportwettkonzessionär) weitere Unterla-

gen vorzulegen.  

 

Unterlagen zum Antragsteller:  

 Kopie der aktuellen Sportwetterlaubnis nach § 4 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 21a Abs. 1 Satz 

2 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 

 

Unterlagen zum Betreiber der Wettvermittlungsstelle:  

 Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Abs. 5 Gewerbeordnung zur Vor-

lage bei Behörden (nicht älter als drei Monate), direkt zu senden an Regierungspräsi-

dium Darmstadt, Dezernat II 24.2. Glücksspiel und Geldwäsche, Konsumcannabisge-

setz, Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt  

(bitte zusätzlich angeben: Name des Sportwettveranstalters); bei juristischen Perso-

nen auch für alle gesetzlichen vertretungsberechtigten Personen  

 Führungszeugnis Belegart OG gemäß § 30 Abs. 5 Bundeszentralregistergesetz zur 

Vorlage bei Behörden (nicht älter als drei Monate), direkt zu senden an Regierungs-

präsidium Darmstadt, Dezernat II 24.2. Glücksspiel und Geldwäsche, Konsumcan-

nabisgesetz, Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt 

(bitte zusätzlich angeben: Name des Sportwettveranstalters); bei juristischen Perso-

nen für alle gesetzlichen vertretungsberechtigten Personen  

 Unbedenklichkeitsbescheinigung des jeweils zuständigen Finanzamtes (nicht älter als 

drei Monate), bei juristischen Personen auch für alle gesetzlichen vertretungsberech-

tigten Personen  
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 Ausdruck aus dem gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder darüber, dass 

keine Eintragung im Schuldnerregister besteht (nicht älter als drei Monate), bei juristi-

schen Personen auch für alle gesetzlichen vertretungsberechtigten Personen  

 ggf. Handelsregisterauszug des Betreibers  

 

Unterlagen zu jeder einzelnen Wettvermittlungsstelle:  

 Mietvertrag für die Räumlichkeiten der Wettvermittlungsstelle  

 Soweit bereits vorhanden Kopie der Baugenehmigung mit den baurechtlich geneh-

migten Grundrissplänen, in denen alle zum Betrieb gehörenden Räumlichkeiten dar-

gestellt sind (hierzu zählen auch Flure, Treppenauf- und -abgänge, Thekeneinrichtung 

etc.) einschließlich der mit Maßangaben versehenen Rettungswege innerhalb der Be-

triebsräume bis ins Freie.  

Hinweis: Die Erlaubnis nach § 8 Abs. 3 Hessisches Glücksspielgesetz ergeht unbe-

schadet anderer behördlicher Entscheidungen. D.h. sonstige Regelungen, die nicht 

das Hessische Glücksspielgesetz oder den Glücksspielstaatsvertrag 2021 betreffen, 

werden von der Erlaubnisbehörde nicht geprüft und sind damit nicht Gegenstand der 

Erlaubnis (z.B. Baurecht, Immissionsschutz, Brandschutz, Arbeitsschutz, Naturschutz, 

Datenschutz etc.). Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständigen Fachbehör-

den. 

 Lageplan der Wettvermittlungsstelle im Gebäude oder in dem Gebäudekomplex ein-

schließlich Einzeichnung und Benennung etwaiger Spielhallen oder ähnlichen Unter-

nehmen im Sinne des § 33i Abs. 1 Satz 1 Gewerbeordnung (nur falls zutreffend)  

 Darstellung der Einrichtung der Wettvermittlungsstelle  

 Fotos des Betriebsraumes und des Eingangsbereichs 

Hinweis: Die Wettvermittlungsstelle ist so einzurichten, dass sichergestellt ist, dass ein 

Abgleich mit dem Spielersperrsystem bei jedem Betreten der Wettvermittlungsstelle 

erfolgt (vgl. § 8 Abs. 3 Satz 4 1. Halbsatz GlüStV 2021) 

 

Unterlagen bezüglich Erfüllung der Anforderungen an den Spielerschutz:  

 Vorlage des Sozialkonzepts des Sportwettveranstalters / des Betreibers  

 Schulungsnachweise i.S.v. § 6 Absatz 2 des Staatsvertrages zur Neuregulierung des 

Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag 2021 – GlüStV 2021) für 

den Betreiber, den Verantwortlichen vor Ort; falls bereits vorhanden auch Schulungs-

nachweise für das in der Wettvermittlungsstelle eingesetzte Personal 

 

 

Stand: Februar 2025 


